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Zusammenfassung
1. Vergrämung von Kormo-
ranen

Die Kormoranverordnung vom 20. 
Juli 2010 ermöglicht zum Schutz der 
natürlich vorkommenden Tierwelt 
und zur Abwendung erheblicher 
fischereiwirtschaftlicher Schäden für 
die Zeit vom 16. August bis 15. März 
außerhalb von Vogelschutzgebieten, 
Naturschutzgebieten und einigen 
weiteren Gebieten, Kormorane 
durch Abschuss zu töten. Die An-
zahl erlegter Kormorane ist über die 
jagdliche Streckenliste mit Angabe 
des Gewässers oder der Gewässer-
strecke und des Erlegungsdatums 
zu erfassen. Die Daten aus der 
jagdlichen Streckenliste sind der 
Fischereiforschungsstelle (FFS) für 
die Berichterstellung zur Verfügung 
zu stellen.

Die höheren Naturschutzbe-
hörden haben in Vogel- und in 
Naturschutzgebieten an insgesamt 
fünf Gewässern zum Schutz von 
Fischbeständen Abschüsse für den 
Zeitraum vom 16. August 2015 bzw. 
1. September 2015 bis 15. März 
2016 bzw. 30. April 2016 und in einer 
Teichanlage ganzjährig mit weiterge-
henden räumlichen und zeitlichen 
Einschränkungen erlaubt.

In der Zeit vom 1. April 2015 bis 
31. März 2016 (in Anlehnung an 
das Jagdjahr) wurden insgesamt 
1.459 Kormorane erlegt, davon 
790 an Fließgewässern, 612 an 
stehenden Gewässern und 53 an 
teichwirtschaftlichen Anlagen (vier 
ohne Zuordnung). Die Anzahl der 
letal vergrämten Kormorane lag 
zwar etwas unter der Anzahl im vo-
rangegangenen Winter, jedoch auf 
dem Niveau der Jahre zuvor.
 

2. Bestandsentwicklung des 
Kormorans

Im Frühjahr 2016 lag die Zahl der 
brütenden Kormorane in Baden-
Württemberg bei 1126 Brutpaaren 
(LUBW 2017). Der Bestand an 
übersommernden Kormoranen wird 
auf rund 6.300 Vögel geschätzt. 
Schätzungen des Winterbestands 

liegen zwischen 5.000 und 10.000 
Individuen (Bauer 2013, Landtags-
drucksache 14/6089).
 

3. Entwicklung der Fischbe-
stände

Die Untersuchungen zu Auswir-
kungen der Prädation durch Kor-
morane wurden im Berichtszeitraum 
Frühjahr 2013 bis Herbst 2016 an 
ausgewählten Fließgewässern fort-
geführt. Derzeit im Untersuchungs-
programm sind die Donau, die 
Radolfzeller Aach und der Restrhein. 
In der Donau und der Radolfzeller 
Aach werden Abschnitte untersucht, 
die sich hinsichtlich Struktur und 
Wasserqualität ähneln, die sich aber 
in der Einflugintensität durch Kor-
morane unterscheiden. Der Rest-
rhein gilt als Beispiel für ein kom-
plett von Kormoranen beflogenes 
Fließgewässer. Die Ergebnisse des 
aktuellen Berichtszeitraums sind 
ausführlich dargestellt und werden 
zusammen mit den Ergebnissen ab 
Herbst 2004 diskutiert (Dehus et al. 
2008, Gaye-Siessegger et al. 2013). 

Im aktuellen Berichtszeitraum 
zeigten sich in stark von Kormoranen 
beflogenen Gewässerstrecken im 
Vergleich zu gering beflogenen 
Strecken a) signifikant niedrigere 
Dichten bei den Leitfischarten Äsche 
und Bachforelle, b) Schädigungen 
im Längenklassenaufbau bei den 
Arten Barbe, Döbel und Nase sowie 
c) eine hohe Zahl verletzter Fische.
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1 Einleitung
 
Die Landesregierung erließ am 20. 
Juli 2010 die sechste Verordnung 
zum Schutz der natürlich vorkom-
menden Tierwelt und zur Abwen-
dung erheblicher fischereiwirtschaft-
licher Schäden durch Kormorane 
(Kormoranverordnung - KorVO). 
Am 20. Oktober 2010 erließen das 
Ministerium für Umwelt, Naturschutz 
und Verkehr, das Ministerium für 
Ländlichen Raum, Ernährung und 
Verbraucherschutz und das Innen-
ministerium „Gemeinsame Hinwei-
se“ zur Kormoranverordnung sowie 
zum Begriff „Schutz der natürlich 
vorkommenden Tierwelt“.

Aufgrund der Verordnung dürfen 
außerhalb von Vogelschutzgebieten, 
Naturschutzgebieten und einigen 
weiteren Gebieten in der Zeit vom 
16. August bis zum 15. März Kor-
morane geschossen werden. Die 
Abschüsse dienen der Vergrämung, 
um fischereiwirtschaftliche Schäden 
zu vermeiden und Fischbestände zu 
schützen.

Der Jagdbezirk, das Erlegungs-
datum, das Gewässer oder die 
Gewässerstrecke und die Anzahl 
der erlegten Kormorane werden im 
Rahmen der jagdlichen Streckenliste 
erfasst; diese Daten sind von den 
zuständigen Behörden der FFS zur 
Verfügung zu stellen.

Die jährlichen Berichte zur Ver-
grämung von Kormoranen gemäß 
KorVO sind seit einigen Jahren weit-
gehend standardisiert. Es werden 
Ausnahmen und Befreiungen zum 
Abschuss in Schutzgebieten sowie 
die Zahl geschossener Kormorane 
genannt und besondere Ereignisse 
mitgeteilt. 

Im Turnus von rund 4 Jahren 
werden zudem die Verteilung der 
Abschüsse in Baden-Württemberg, 
die Bestandsentwicklung des Kor-
morans sowie die Ergebnisse der 
Begleituntersuchungen zur KorVO 
dargestellt. In Dehus et al. (2008) 
erfolgte dies für den Zeitraum Herbst 
2004 bis Frühjahr 2008 und in 
Gaye-Siessegger et al. (2013) 
für den Zeitraum Herbst 2008 bis 
Herbst 2012. Die Fischbestands-
untersuchungen wurden in den 
vergangenen vier Jahren an den 

festgelegten Probestrecken fortge-
führt. Ein Teil dieser Strecken ist ins 
Überwachungsnetz für die Wasser-
rahmenrichtlinie (Richtlinie 2000/60/
EG) und die Fauna-Flora-Habitat-
Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG) 
eingebunden. Dadurch wird der 
Untersuchungsaufwand optimiert.

Im vorliegenden Bericht sind 
die Ergebnisse für den aktuellen 
Zeitraum (Frühjahr 2013 bis Herbst 
2016) dargestellt und werden zu-
sammen mit den weiter zurücklie-
genden Untersuchungsergebnissen 
bewertet.

2 Vergrämung
 
2.1 Rechtsgrundlage
 
2.1.1 Vergrämungszeitraum seit 
Winter 2010/11

Nach der derzeit gültigen KorVO von 
2010 dürfen außerhalb von Vogel-
schutzgebieten, Naturschutzgebie-
ten und einigen weiteren Gebieten 
auf oder an einem Gewässer bis 
zu einem Abstand von 200 m in der 
Zeit vom 16. August bis zum 15. 
März Kormorane geschossen wer-
den. Vor 2010 konnten die unteren 
Naturschutzbehörden Gewässer, 
Gewässerstrecken und teichwirt-
schaftliche Anlagen ausweisen, 
an denen Kormorane geschossen 
werden durften (Regionallösung).

2.1.2 Ausnahmen und Befrei-
ungen

Höhere Naturschutzbehörden haben 
zum Schutz der natürlich vorkom-
menden Tierwelt oder zur Abwen-
dung erheblicher fischereiwirtschaft-
licher Schäden in Einzelfällen von 
der Möglichkeit Gebrauch gemacht, 
Ausnahmen und Befreiungen von 
dem Verbot des Abschusses in 
Schutzgebieten zuzulassen und mit 
Auflagen eine Genehmigung zum 
Abschuss von Kormoranen erteilt 
(Anh. 1, Tab. 1). Ferner wurde in 
einer Teichanlage ein ganzjähriger 
Abschuss zugelassen und die Er-
laubnis mit entsprechenden Aufla-
gen versehen.

2.1.3 Regelungen in anderen 
Bundesländern

Zehn Bundesländer haben aktuell 
eine Kormoranverordnung, in der 
der Abschuss von Kormoranen 
geregelt ist (Baden-Württemberg, 
Bayern, Brandenburg, Mecklen-
burg-Vorpommern, Niedersachsen, 
Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sach-
sen-Anhalt, Schleswig-Holstein und 
Thüringen). In Hessen und Nord-
rhein-Westfalen gibt es Erlasse, die 
ebenfalls Vergrämungsabschüsse 
zulassen. Die Verordnungen un-
terscheiden sich insbesondere 
hinsichtlich der Möglichkeiten, im-
matur gefärbte Kormorane ganz-
jährig schießen sowie neue Brut-
kolonien verhindern zu dürfen. 

2.2 Anzahlen erlegter Kor-
morane

2.2.1 Vergrämungszeitraum 
2015/16

Im Zeitraum 1. April 2015 bis 31. 
März 2016 (in Anlehnung an das 
Jagdjahr) wurden insgesamt 1.459 
Kormorane erlegt; 790 Kormorane 
wurden an Fließgewässern, 612 an 
stehenden Gewässern und 53 an 
teichwirtschaftlichen Anlagen ge-
schossen (keine Zuordnung bei vier 
Abschüssen). Während der voran-
gegangenen Vergrämungsperioden 
lagen die Zahlen erlegter Kormorane 
im Winter 2014/2015 bei 1.623, 
2013/2014 bei 1.287, 2012/13 bei 
1.627 und 2011/12 bei 1.664 (Abb. 
1). Die Anzahl der letal vergrämten 
Kormorane im Winter 2015/16 lag 
somit unter der Anzahl im vorange-
gangenen Winter, jedoch auf dem 
Niveau der Vergrämungsperioden 
der Jahre zuvor. Deutschlandweit 
wurden in den Jahren 2014 und 
2015 mindestens rund 14.500 bzw. 
15.000 Kormorane abgeschossen 
(Brämick 2015, Brämick 2016).

Die Anzahlen erlegter Kormo-
rane in Baden-Württemberg sind 
im Anhang 2 in Tabelle 1 für jeden 
Stadt- oder Landkreis aufgelistet. 
Gemäß KorVO sind von den Jagd-
ausübungsberechtigten neben dem 
Jagdbezirk, dem Gewässer oder der 
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Gewässerstrecke und der Anzahl 
erlegter Kormorane auch das Erle-
gungsdatum auf dem Einlageblatt 
zur jagdlichen Streckenliste einzu-
tragen. Größtenteils wurden die Da-
ten vollständig übermittelt, teilweise 
fehlten aber das Erlegungsdatum 
oder der genaue Ort.

In der Vergangenheit waren Jagd-
ausübungsberechtigte teilweise mit 
massiven Protesten und Vorwürfen 
konfrontiert, daher sind die genauen 
Abschussdaten nicht mehr aufge-
listet. Auf Anfrage können sie den 
Landesbehörden zur Verfügung 
gestellt werden.

2.2.2 Vergrämungszeitraum 
2012/13 bis 2015/16

Die Zahl an Kormoranen, die seit In-
krafttreten der ersten KorVO im Jahr 
1996 erlegt wurden, sind in Abbil-
dung 1 dargestellt. Obwohl Schwan-
kungen zwischen den einzelnen 
Vergrämungsperioden vorliegen, 
ist ersichtlich, dass ab dem Winter 
2008/09 die Abschusszahlen zu-
nächst stark angestiegen und nach 
einem Maximum im Winter 2010/11 
wieder leicht zurückgegangen sind. 
Seit dem Winter 2009/10 ist der An-
teil der Abschüsse an Fließgewäs-
sern von rund 76 % auf rund 54 % 
zurückgegangen, der Anteil der Ab-
schüsse an stehenden Gewässern 
hat sich in dieser Zeit fast verdoppelt 
(von rund 22 % auf rund 42 %). 

In Abbildung 2 ist die mittlere 
prozentuale Verteilung der Ver-
grämungsabschüsse in Baden-
Württemberg im Zeitraum 2012/13 
bis 2015/16 dargestellt. Die Schwer-
punkte der Vergrämungsabschüsse 
befinden sich hauptsächlich in den 
Landkreisen, in denen größere 
stehende oder fließende Gewässer 
liegen. Die meisten Kormorane hal-
ten sich an größeren Gewässern 
auf, auch die Brutkolonien befinden 
sich dort (LUBW 2014). In den 
Landkreisen Konstanz, Ortenaukreis 
und Rhein-Neckar-Kreis nahmen 
die prozentualen Anteile gegenüber 
dem vorhergehenden Zeitraum 
(2008/09 bis 2011/12) um 6,9, 4,0 
und 1,1 Prozentpunkte zu, wäh-
rend sie in Karlsruhe, Ludwigsburg, 
Heidenheim, im Alb-Donau-Kreis 

Abbildung 1: Anzahlen erlegter Kormorane in Baden-Württemberg im 
Zeitraum 1996/97 bis 2015/16.

Abbildung 2: Durchschnittliche prozentuale Verteilung der Kormoran-
abschüsse in den Land- und Stadtkreisen im Zeitraum 
2012/13 bis 2015/16.
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Abbildung 3: Brutbestandsentwicklung des Kormorans in Deutschland von 1970 bis 2015; Quellen: Kohl 
(2015) und LUBW (2017).

und in Schwäbisch-Hall um 2,9, 
1,9, 1,4, 1,2 und 1,1 Prozentpunkte 
abnahmen (Veränderungen >1 Pro-
zentpunkt). 

Die prozentuale Verteilung der 
Abschüsse in Baden-Württemberg 
ist sehr unterschiedlich und deckt 
sich mit wichtigen Gewässern für 
die Berufsfischerei (Bodensee-
Untersee) sowie für den Fischar-
tenschutz (Oberrhein und mittlerer 
Neckar). Am Bodensee-Untersee 
und Restrhein waren Abschüsse 
möglich, dort wurden relativ viele 
Kormorane geschossen (mit Ge-
nehmigungen für die Schutzgebiete, 
siehe Anh. 1, Tab. 1). Für viele ähn-
lich strukturierte, in Schutzgebieten 
liegende Gewässer bzw. Gewäs-
serabschnitte, in denen ebenfalls 
gefährdete Fischarten vorkommen, 
lagen jedoch keine artenschutz-
rechtlichen Ausnahmen bzw. natur-
schutzrechtlichen Befreiungen vor.

 

3 Bestandsentwicklung 
des Kormorans

 
3.1 Europa und Deutschland
 
Im Frühjahr 2012 sowie im Ja-
nuar 2013 fanden europaweite 
Zählungen der Brutvögel bzw. 
der Wintervögel statt (EU-Projekt 
CorMan). Auf der Internetseite  
www.cormocount.eu sind die bisher 
zusammengestellten Ergebnisse 
der einzelnen Länder veröffentlicht. 
Der Brutbestand (beide Unterarten) 
in der westlichen Paläarktis wurde 
für 2012 auf 406.000 bis 421.000 
Brutpaare geschätzt (davon noch 
ausgenommen sind einige Regionen 
in Russland und der westliche Teil 
von Kasachstan). Bei der letzten 
Zählung im Jahr 2006 waren rund 
277.000 Brutpaare gezählt worden, 
das entspricht einem Anstieg um 
rund 50 %. Bei Fertigstellung die-
ses Berichts waren die Ergebnisse 
der Wintervogelzählung noch nicht 
veröffentlicht. Nach Suter (1993) 
lässt sich die Gesamtindividuenzahl 
näherungsweise errechnen durch 
die Anzahl Brutvögel multipliziert 
mit dem Faktor 2,8. Somit lag die 
Zahl in der westlichen Paläarktis 
bei rund 2,3 Mio. Individuen der Art 

Phalacrocorax carbo.
In Deutschland war der Brutbe-

stand bis 2008 auf 25.101 Brutpaare 
angestiegen und in den darauf fol-
genden Jahren auf 19.441 im Jahr 
2011 zurückgegangen (Abb. 3). 
Seither lag der Bestand zwischen 
20.000 und 24.000 Brutpaaren. 
Im Jahr 2015 wurde allerdings 
der bisher zweithöchste Stand mit 
rund 24.640 Brutpaaren gezählt 
(LUBW 2017). Für 2016 wurden 
noch keine Zahlen veröffentlicht. 

 
3.2 Baden-Württemberg
 
Nach § 6 KorVO hat die Landesan-
stalt für Umwelt, Messungen und 
Naturschutz (LUBW) den Auftrag, 
die Entwicklung des Kormoranbe-
stands in Baden-Württemberg zu 
beobachten. Die Ornithologische 
Gesellschaft Baden-Württemberg 
(OGBW) wurde 2011 bis 2014 
sowie 2016 mit der Erfassung des 
Bestands beauftragt. Die Zählungen 
wurden zusammen mit Vertretern 
von Fischereivereinen, -verbänden 
und -verwaltung durchgeführt und 
dadurch bestand Einigkeit über 
die Höhe des Brutbestands. In den 
Jahren 2014, 2013 und 2012 wur-
den 961, 824 bzw. 863 Brutpaare 
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Abbildung 5: Durchschnittliche Anzahl Kormorane am Bodensee  von 
September bis April von 1992-2016 (Quelle: OAB).

in 14, 13 bzw. 11 Kolonien gezählt 
(LUBW 2014). Weitere Brutkolonien 
befanden sich in angrenzenden 
Bundesländern bzw. Ländern. Im 
Frühjahr 2015 wurde keine Erfas-
sung des landesweiten Kormoran-
Brutbestandes durch die LUBW 
beauftragt; die OGBW hat dennoch 
eine Zählung in den bekannten und 
neu hinzu gekommenen Brutkolo-
nien durchgeführt und in einem Be-
richt veröffentlicht (Boschert 2015). 
Es wurden 968 Brutpaare ermittelt, 
wobei die Erfassung am nördlichen 
Oberrhein aufgrund eines hohen 
Wasserstandes (Boschert 2015) 
und am Bodensee unvollständig 
war. Die Zahl wurde später auf 993 
Brutpaare korrigiert (LUBW 2017). 
Im Frühjahr 2016 hat die OGBW wie-
der einen Auftrag für ein Monitoring 
durch die LUBW erhalten. Allerdings 
war die Beteiligung von Vertretern 
der Fischerei nicht in allen Fällen 
gewährleistet. Abbildung 4 zeigt 
die Zunahme des Brutbestands in 
Baden-Württemberg auf über 1.100 
Brutpaare im Frühjahr 2016.

Da kein Monitoring der Sommer-
vögel durchgeführt wird, kann diese 
Zahl nur geschätzt werden (Suter 
1993). Sie lag 2016 bei rund 6.300 
Individuen.

Bis Mitte des 20. Jahrhunderts 
war der Kormoran in Baden-Würt-
temberg noch ein seltener Winter-
gast. Seit den 1980er Jahren hat der 
Bestand an überwinternden Vögeln 
stark zugenommen. Schätzungen 
des Winterbestands liegen zwi-
schen 5.000 und 10.000 Individuen 
(Bauer 2013, Landtagsdrucksache 
14/6089). Synchrone Winterzäh-
lungen sind aufgrund der unterschie-
lichen Daten dringend erforderlich.

Im Jahr 2011 hat die FFS ergän-
zend zu synchronen Zählaktionen 
eine Datenbank (KormoDat) zur 
Erfassung von Kormoranbeobach-
tungen in Baden-Württemberg 
eingerichtet. Neben der Möglich-
keit, Beobachtungen schriftlich zu 
melden, können diese auch über 
eine Online-Eingabemaske in die 
Datenbank eingetragen werden 
(www.lazbw-ffs-kormodat.de). Seit 
Herbst 2016 gibt es zudem eine 
App für mobile Geräte (Smartphone 
und Tablet), mit der man ebenfalls 

Abbildung 4: Brutbestandsentwicklung des Kormorans in Baden-
Württemberg seit der ersten Brut 1994 (2011 bis 2014: 
gemeinsame Zählungen von Vertretern des Vogelschut-
zes und Fischerei; 2015: Zählung durch OGBW; 2016: 
teilweise gemeinsame Zählungen). 

Kormoranbeobachtungen melden 
kann. Über eine Kartenfunktion kann 
man sich alle bisher gemeldeten 
Sichtungen anzeigen lassen. In 
Abbildung 6 ist der aktuelle Stand 
(Januar 2017) dargestellt. Die An-
zahl an Meldungen sowie deren 
räumliche Verteilung hat sich in 
den letzten Monaten verbessert. 

Allerdings gibt es noch immer Ge-
wässer bzw. Gewässerabschnitte 
in Baden-Württemberg, von denen 
keine Informationen zur Kormoran-
situation vorliegen.

Die App ist kostenlos im ent-
sprechenden Store (iOS, Andro-
id, Windows Phone) verfügbar. 
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Abbildung 6: Aktueller Stand der Kormoranmeldungen von Schlafplätzen, Rastplätzen sowie von Plätzen 
der Nahrungsaufnahme und Überflügen (2011 bis 2016). Die einzelnen Symbole stellen 

 Beobachtungsorte dar, für die oftmals zahlreiche Meldungen vorliegen.
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3.2.1 Bodensee 

Die Ornithologische Arbeitsge-
meinschaft Bodensee (OAB) ver-
öffentlicht in ihren Rundbriefen die 
Ergebnisse der Wasservogelzäh-
lungen der Monate September bis 
April (www.bodensee-ornis.de/
service/rundbrief-archiv/). Waren 
es in den Wintern 2009/10 bis 
2013/14 durchschnittlich zwischen 
708 und 981 Kormorane am gesam-
ten Bodensee, ist die Anzahl in den 
Wintern 2014/15 und 2015/16 auf 
durchschnittlich 1.247 bzw. 1.348 
Kormorane angestiegen (Abb. 5). Im 
Winter 2015/16 wurde damit ein neu-
er Höchststand für den Bodensee 
erreicht. Auch bei den Brutpaaren 
wurde im Sommer 2016 die bisher 
höchste Anzahl gezählt (Abb. 7). 

Bodensee-Untersee
Am Untersee werden im Auftrag des 
Landesfischereiverbands Baden-
Württemberg e.V. seit 1997 monat-
lich Kormorane auf den Schlafplät-
zen gezählt (Abb. 8). In den letzten 
zwei Wintern ist die Anzahl der 
Individuen deutlich angestiegen, im 
November 2015 wurde mit 1.001 
Kormoranen ein neuer Höchststand 
erreicht. Die Anzahl Brutpaare sowie 
die Sommervögel nahmen 2016 ge-
genüber dem Vorjahr ab; allerdings 
ist die Anzahl Brutpaare am Obersee 
und somit die Gesamtzahl am Bo-
densee (Abb. 7) stark angestiegen. 

Abbildung 8: Durchschnittliche Anzahl Kormorane am Bodensee-
Untersee (Scheu 2015, Girwert 2016).

Abbildung 7: Entwicklung der Anzahl Brutpaare am Bodensee.
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Tabelle 1: Probestrecken und Bestandserfassungen zwischen Frühjahr 2013 und Herbst 2016 (x = Fisch-
bestandsuntersuchung durchgeführt), 1F: Frühjahr und 2H: Herbst.

4 Begleitende Fischbe-
standsuntersuchungen 
in ausgewählten Gewäs-
serabschnitten
 
4.1 Beprobte Gewässerstre-
cken
Im Untersuchungsprogramm sind 
derzeit die Donau, die Radolfzeller 
Aach und der Restrhein. Die Probe-
strecken an diesen Fließgewässern 
sind in Dehus et al. (2008) ausführ-
lich beschrieben. In der Sitzung der 
AG Kormoran und Fischartenschutz 
am 4. November 2014 wurde be-
schlossen, die Blau bis auf Weiteres 
aus dem Untersuchungsprogramm 
herauszunehmen, da dort derzeit 
viele Faktoren, die nur teilweise 
bekannt sind, die Fischbestände 
beeinflussen.

Die Untersuchungen wurden im 
aktuellen Berichtszeitraum an den in 
Tabelle 1 genannten Probestrecken 
und Terminen durchgeführt. Dabei 
wurde der Fischbestand sowohl im 
Herbst, also zu Beginn des Einflugs 
überwinternder Kormorane, als 

Gewässer Ort Kormoran-
einflug 

2013 2014 2015 2016 

F1 H2 F H F H F H 

Blau 
Ulm gering  X X      

Arnegg stark  X X      

Donau 

Riedlingen stark  X X   X  X 

Sigmaringen gering  X X   X  X 

Beuron stark  X X   X  X 

Radolfzeller 
Aach 

Beuren stark X X X X X X X X 

Hausen stark X X X X X  X  

Singen gering X X X X X X X X 

Rielasingen gering X X X X X X X  

Restrhein 

Istein stark X X X X X X  X 

Bad Bellingen stark X X X X X X  X 

Grißheim stark X X X X X X  X 

 

auch nach dem Einflug im Frühjahr 
untersucht. In der Donau und der 
Radolfzeller Aach wurden jeweils 
Strecken ausgewählt, die morpholo-
gisch und hydrologisch sehr ähnlich 
sind, die sich aber deutlich in der 
Einflugintensität durch Kormorane 
unterscheiden. Daher sind Unter-
schiede im Fischbestand stark durch 
den Faktor Kormoranfraß beein-
flusst. Der Restrhein wird seit 2006 
untersucht und dient als Beispiel für 
ein dauerhaft und durchgehend von 
Kormoranen beflogenes Gewässer.

Für die Donau und den Restrhein 
fanden die Frühjahrsbefischungen 
2016 wegen Hochwasser und daraus 
resultierender Trübung nicht statt. 

4.2 Methoden

Alle Gewässerstrecken wurden 
vom Boot aus elektrisch befischt. 
Zum Einsatz kam dabei ein statio-
näres Elektrofischfanggerät (EFKO, 
Leutkirch, 600 V, 8 kW). Bei jedem 
gefangenen Fisch wurde die Art 
bestimmt sowie seine Länge ge-

schätzt (Längenklassen 0-5 cm, 
6-10 cm, 11-15 cm, 16-20 cm, 21-25 
cm, 26-30 cm, 31-40 cm, >40 cm). 

Folgende Auswertungen wurden
durchgeführt: 

• Häufigkeit von Leitfischarten: an 
den einzelnen Probestrecken 
Darstellung der Fischdichten pro 

 100 m Fließgewässerlänge und 
der durchschnittlichen Fischdich-
ten im Berichtszeitraum.

• Anzahl Individuen in den einzel-
nen Längenklassen und Darstel-
lung der relativen Häufigkeiten 
der Längenklassen über alle 
Fischbestandsuntersuchungen 
im Berichtszeitraum.

Im Folgenden werden die Ergeb-
nisse der Fischbestandsunter-
suchungen dargestellt und die-
se mit den Ergebnissen aus vor-
hergehenden Berichtszeiträumen 
diskutiert. Zusätzlich angegeben 
sind Schlafplätze von Kormoranen 
im Umkreis der Probestrecken 
(KormoDat, Stand Nov. 2016). 
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Abbildung 9: Probestrecken an der Donau: Beuron, Sigmaringen und 
Riedlingen.

4.3 Ergebnisse und Diskus-
sion der Begleituntersu-
chungen

4.3.1 Donau

Die Lage der Probestrecken der 
Donau ist in Abbildung 9 dargestellt. 

Im aktuellen Untersuchungszeit-
raum 2013 bis 2016 wurde in der 
Gewässerstrecke Sigmaringen, 
welche im Stadtgebiet liegt und 
dadurch ein nur geringer Fraß-
druck durch Kormorane vorlag, mit 
durchschnittlich rund 25 Äschen pro 
100 m Flusslauf eine signifikant hö-
here Dichte der Leitfischart Äsche 
nachgewiesen, als in den von Kor-
moranen stark frequentierten Ge-
wässerstrecken Riedlingen und Be-
uron mit durchschnittlich rund 6 bzw. 
8 Äschen pro 100 m (P<0,01, einfak-
torielle ANOVA, JMP Pro 13) (Abb. 
10+11). Der heiße und trockene 
Sommer 2015 hatte sehr niedrige 
Wasserstände in vielen Fließge-
wässern Baden-Württembergs zur 
Folge. Stark davon betroffen war 
die Probestrecke Sigmaringen (Abb. 
12), daher wurde dieser Wert von 
der Auswertung ausgeschlossen.

Bereits im Untersuchungszeit-
raum Herbst 2004 bis Frühjahr 2008 

haben sich die Äschendichten an 
den verschiedenen Probestrecken 
der Donau deutlich voneinander 
unterschieden (Dehus et al. 2008). 
In Sigmaringen wurden in diesem 
Zeitraum durchschnittlich rund 12 
Äschen pro 100 m gefunden, in den 
stark beflogenen Strecken Riedlin-
gen und Beuron durchschnittlich 
rund 2 bzw. 4 Äschen pro 100 m. 

Abbildung 10: Äschendichten in der Donau in einer Gewässerstrecke mit geringer (Sigmaringen) und zwei 
Strecken mit starker (Riedlingen und Beuron) Prädation durch Kormorane seit 2004.

Die Dichten waren niedriger als im 
aktuellen Berichtszeitraum, da auch 
die Ergebnisse von Fischbestands-
untersuchungen aus den Wintern 
(in Abb. 10 nicht dargestellt) mit ein-
bezogen worden waren, bei denen 
prinzipiell geringere Fischdichten 
nachgewiesen werden. Im Zeitraum 
2009 bis 2012 lag jedoch eine an-
dere Situation vor. Ab Herbst 2009 



12 12

Abbildung 11: Signifikante Unterschiede in der Äschendichte in der 
Donau in einer Gewässerstrecke mit geringer (Sigma-
ringen) und zwei Strecken mit starker (Riedlingen und 
Beuron) Prädation durch Kormorane im Untersuchungs-
zeitraum von 2013 bis 2016 (Boxplot-Darstellung).

wurde auch in Sigmaringen eine 
niedrige Äschendichte gefunden 
(Abb. 10). Die Gründe hierfür sind 
nur unzureichend bekannt (Gaye-
Siessegger et al. 2013). 

Auf der einen Seite ist die aktuelle 
leichte Erholung des Äschenbe-
stands auf das Niveau von 2004 
bis 2008 positiv zu bewerten, auf 
der anderen Seite ist die Dichte der 
Art in vielen Abschnitten der Donau 
nach wie vor sehr niedrig und da-
durch extrem anfällig gegenüber 
verschiedensten Einflussfaktoren, 
wie z.B. Wassererwärmung durch 
Klimawandel, Gewässerverschmut-
zung oder eine weitere Zunahme 
des Fraßdrucks durch Kormorane.

Vergleichbare Ergebnisse wurden 
in einem Projekt der FFS gefunden, 
in dem die Donaufischbestände in 
Baden-Württemberg im Zeitraum 
2011 bis 2014 untersucht wurden 
(Matzinger 2017). In Bereichen mit 
geringem Kormoraneinflug (Stadt-
gebiete von Untermarchtal, Mun-
derkingen und Rottenacker) wurden 
durchschnittlich 18 Äschen pro 
100 m nachgewiesen, in Bereichen 
mit starkem Kormoraneinflug (au-
ßerhalb der Ortschaften Obermarch-
tal und Nasgenstadt) lediglich ca. 3 
Äschen pro 100 m.

Für Nasen und Barben zeigt 
Matzinger (2017) für das baden-
württembergische Donausystem 
unnatürliche Längenhäufigkeits-
verteilungen auf und macht dafür 
den hohen Prädationsdruck durch 
Kormorane verantwortlich.

Kormoranschlafplätze im Umkreis 
der Probestrecken
Die Hedinger Wiesen waren mit 
bis zu 136 Kormoranen der größte 
Schlafplatz, gefolgt von Daugendorf 
bei Riedlingen und Neidingen rund 
7 km stromab der Probestrecke 
Beuron mit bis zu 125 bzw. 53 Kor-
moranen. In der Nähe der Probestre-
cken waren weitere Schlafplätze an 
der Donau in Hausen, Inzigkofen, 
Thiergarten und Hundersingen 
sowie an Seen bei Pfullendorf und 
Krauchenwies. Abbildung 12: Der extreme Sommer 2015 führte zu sehr niedrigen 

Wasserständen in vielen Fließgewässern bzw. Fließge-
wässerabschnitten in Baden-Württemberg – das Foto 
zeigt die Donau bei Sigmaringen am 6. Oktober 2015.
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Abbildung 14: Signifikante Unterschiede (gekennzeichnet durch unterschiedliche Buchstaben rechts neben den 
Balken) in den Bachforellendichten in der Radolfzeller Aach in einer Probestrecke mit geringer 
(Singen), einer Strecke mit mittlerer (Rielasingen) sowie zwei Strecken mit starker (Beuren und 
Hausen) Prädation durch Kormorane im Untersuchungszeitraum von 2013 bis 2016. Ebenfalls 
dargestellt sind die Anteile der verschiedenen Längenklassen.

4.3.2 Radolfzeller Aach

Abbildung 13 zeigt die Lage der 
vier Probestrecken der Radolfzeller 
Aach, einem Quellfluss mit relativ 
kleinem Einzugsgebiet. Die Probe-
strecken liegen in der Forellen- und 
Äschenregion. 

Im Berichtszeitraum zeigten sich 
an den Probestrecken signifikante 

Abbildung 13: Probestrecken an der Radolfzeller Aach: Beuren, Hau-
sen, Singen und Rielasingen.

Unterschiede in den Dichten der 
Leitfischart Bachforelle (P<0,01, ein-
faktorielle ANOVA, JMP Pro 13). In 
der Probestrecke im Stadtgebiet von 
Singen, welche nur vereinzelt von 
Kormoranen zur Nahrungssuche 
angeflogen wird, wurden durch-
schnittlich rund 40 Bachforellen pro 
100 m Flusslauf nachgewiesen 
(Abb. 14). Signifikant geringere 

Dichten mit durchschnittlich rund 
17 und 18 Bachforellen pro 100 m 
wurden in Beuren bzw. Hausen ge-
funden. Diese zwei Probestrecken 
liegen komplett bzw. teilweise in 
Schutzgebieten und werden stark 
von Kormoranen frequentiert. Die 
vierte Probestrecke liegt am Rand 
der Stadt Rielasingen. Kormorane 
werden hier regelmäßig bei der 
Nahrungssuche beobachtet, aller-
dings in geringerer Häufigkeit als 
in den Schutzgebieten Beuren und 
Hausen. Bei der Probestrecke Riela-
singen wurde eine durchschnittliche 
Dichte von rund 23 Bachforellen pro 
100 m nachgewiesen. Insbesondere 
die mittleren Längenklassen der 
Bachforelle sind an der Probestre-
cke Singen deutlich häufiger vertre-
ten als an den Probestrecken Beu-
ren und Hausen (Abb. 13). An der 
Probestrecke Beuren war die Dichte 
der großen Individuen (> 40 cm) mit 
durchschnittlich 1,1 Individuen pro 
100 m am höchsten (Abb. 14).

In den Untersuchungszeiträumen 
Herbst 2004 bis Frühjahr 2008 und 
Herbst 2008 bis Herbst 2012 wurden 
vergleichbare Ergebnisse gefunden 
(Dehus et al. 2008, Gaye-Siesseg-
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ger et al. 2013).

Äschen wurden im Berichtszeitraum 
nur wenige gefangen, an der Probe-
strecke Singen mit 168 Individuen 
die meisten, gefolgt von Hausen mit 
108, Rielasingen mit 14 und  Beuren 
mit 8 Individuen. Im Berichtszeit-
raum wurden jährlich rund 1.000 
Äschen (ca. 9-10 cm) besetzt. Nach 
Abzug dieser Größenklasse wur-
den an den Probestrecken Singen, 
Hausen, Rielasingen und Beuren 
lediglich 73, 28, 7 und 7 Äschen 
nachgewiesen.  

 
Als Beispielgewässer für einen 
praktisch unbeeinträchtigten Bach-
forellenbestand ist der Oberlauf der 
Wutach zu nennen (Abb. 15). Der 
Fischbestand wird dort seit vielen 
Jahren von der FFS untersucht. 
Die Wutach fließt mit hohem Gefälle 
durch ein relativ enges Tal. Seit 2001 
werden in diesem Bereich keine 
Besatzmaßnahmen durchgeführt. 
Kormorane werden nur vereinzelt 
beobachtet. Die durchschnittliche 
Bachforellendichte lag zwischen 
2002 und 2015 bei rund 136 Indivi-
duen pro 100 m Flusslauf (32 Fisch-
bestandsuntersuchungen, Quelle: 
Datenbank der FFS - FiaKa).  

Kormoranschlafplätze im Um-
kreis der Probestrecken
Die Probestrecken der Radolfzeller 
Aach sind in unmittelbarer Nähe 
zum Bodensee-Untersee, an dem 
viele Kormoranschlafplätze liegen, 
z.B. Gundholzen, Insel Langen-
rain, Stiegen, Bleiche, Radolfzeller 
Aachried, Hornspitze, Kuhhorn, 
Mettnau und Marbach Wangen 
(siehe Kapitel 3.2.1). Im Oktober 
2015 wurde ein Höchststand von 
1.001 Kormoranen am Bodensee-
Untersee gezählt (Girwert 2016). 
Auch im Frühjahr/Frühsommer ist 
die Anzahl Kormorane im Gebiet 
hoch, insbesondere durch die seit 
1997 existierende Brutkolonie im 
Radolfzeller Aachried. Im aktuellen 
Berichtszeitraum 2013 bis 2016 
wurden durchschnittlich rund 600 
Kormorane auf Schlafbäumen rund 
um den Untersee gezählt (Scheu 
2015, Girwert 2016).

Abbildung 16: Probestrecken am Restrhein: Istein, Bad Bellingen und 
Grißheim.

4.3.3 Restrhein

Abbildung 16 zeigt die Lage der 
Probestrecken des Restrheins. Alle 
drei Strecken werden permanent 
von Kormoranen beflogen. 

Abbildung 17 veranschaulicht 
die durch Kormoranfraß bedingten 
Schädigungen der Längenhäufig-
keitsverteilung der im Restrhein 
gefangenen Leitfischarten Döbel, 

Barbe und Nase. Die Längenklassen 
von 16 bis 40 cm wurden bei diesen 
Arten im aktuellen Berichtszeitraum 
2013 bis 2016 in nur sehr geringen 
Anteilen nachgewiesen.

Im Zeitraum von Herbst 2008 bis 
Herbst 2012 lag der prozentuale 
Anteil der gefangenen Barben und 
Nasen mit Längen zwischen 11 und 
40 cm bei nur rund 10 %. 

Kormorane erbeuteten überpro-

Abbildung 15: Durchschnittliche Anzahl Bachforellen einzelner Längen-
klassen (Mittelwerte und Standardabweichungen) in der 
Wutach von 2002 bis 2015.
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portional Fische der Längenklassen 
zwischen 10 und 35 cm (Guthörl 
2006, Kohl 2011). Gibt es an einem 
Gewässer bzw. Gewässerabschnitt 
einen hohen Fraßdruck durch Kor-
morane, geht insbesondere der 
sogenannte Mittelbau bei groß-
wüchsigen Fischarten zurück. Wird 
ein Fischbestand hingegen nicht 
intensiv von Kormoranen genutzt, 
ist ein Längenklassenaufbau typisch 
wie z. B. bei den Bachforellen in der 
Wutach (Abb. 15 und Dehus et al. 
2008). Nur wenn eine hohe Anzahl 
an frisch geschlüpften und einjäh-
rigen Fischen im Gewässer vor-
handen ist, die in die nächsthöhere 
Altersklasse nachwachsen, können 
sich aus diesen zwei bis dreijährigen 
Fischen die Laichtiere rekrutieren, 
die wiederum für ausreichenden 
Nachwuchs sorgen. 

Im aktuellen Berichtszeitraum 
wurden verhältnismäßig wenig 
große Barben (> 40 cm) gefangen, 
der relative Anteil hat entsprechend 
stark abgenommen. Allerdings 
wurden viele Barben der Alters-
klassen 0+ und 1+ gefangen, was 
die Darstellung in Abbildung 17 
zudem begünstigt. Die aktuelle 
Barbendichte hat gegenüber dem 
Zeitraum Herbst 2008 bis Herbst 

2012 deutlich zugenommen (von 
2,7 auf 15,0 Individuen pro 100 m), 
wobei ein Großteil der Barben eine 
Länge bis 10 cm aufwies. Beim Dö-
bel und der Nase zeigt sich jedoch 
ein gegensätzliches Bild. Bei diesen 
Arten nahmen die Dichten deutlich 
ab: Döbel von 34,3 auf 20,6 Indivi-
duen pro 100 m und Nasen von 9,0 
auf 4,8 Individuen pro 100 m. Die 
Dichte der laichreifen Nasen lag im 
Berichtszeitraum bei weniger als 1 
Individuum pro 100 m. Für die Nase, 
die in der Roten Liste im Rheinsy-
stem als gefährdet und in Baden-
Württemberg als stark gefährdet ein-
gestuft ist (Baer et al. 2014), ist diese 
Entwicklung besorgniserregend.

In Diskussionen stellt sich immer 
wieder die Frage nach dem Alter 
der Individuen größer 40 cm. Bei 
vielen Fischarten, z.B. der Barbe, 
existiert ein Geschlechtsdimorphis-
mus, wobei die Weibchen in der 
Regel deutlich schneller wachsen 
als die Männchen. Auch gibt es sehr 
große Unterschiede zwischen ver-
schiedenen Gewässern. Im Rhein 
wachsen z.B. Barben und Döbel 
deutlich schneller als in der Donau 
(Dussling & Haberbosch 2004). Da-
her ist es ohne nähere Informationen 
sehr schwierig, von der Fischlänge 

auf das Alter der Fische zu schlie-
ßen. Zudem ist bei Cypriniden eine 
Altersbestimmung anhand von 
Schuppenproben oft ungenau, da 
das Auslesen der angelegten Jah-
resringe schwierig ist. Das Alter von 
Barben lässt sich zuverlässig am 
2. Hartstrahl der Rückenflosse be-
stimmen (Dussling 1994). Aussagen 
zum Alter der Döbel, Barben und 
Nasen > 40 cm am Restrhein kön-
nen folglich erst nach aufwändigen 
Untersuchungen gemacht werden. 

Kormoranschlafplätze im Um-
kreis der Probestrecken
Die Schlafplätze Burkheimer Bag-
gersee, NSG Altrhein Whylen und 
Arlesheimersee waren mit bis zu 
242, 116 und 105 Kormoranen 
besetzt. Es ist allerdings davon aus-
zugehen, dass weitere Schlafplätze 
in der Nähe der Probestrecken 
existieren, die der FFS bisher nicht 
gemeldet wurden. Hinzu kommen 
Schlafplätze in Frankreich. In der 
Brutkolonie bei Kembs wurden 
zwischen 2013 und 2016 zwischen 
81 und 98 Brutpaare gezählt. Die 
Datenlage muss hier noch verbes-
sert werden. 

Abbildung 17: Prozentuale Häufigkeit einzelner Längenklassen (Mittelwerte und Standardabweichungen) von 
Döbel, Barbe und Nase, gepoolt aus allen Fischbestandsuntersuchungen von Herbst 2013 bis 
Herbst 2016 im Restrhein (Probestrecken bei Istein, Bad Bellingen und Grißheim, insgesamt 
rund 2.400 m).
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Abbildung 18: Linke und rechte Seite einer verletzten Äsche aus der 
Donau, gefangen am 5. Juni 2014 im Rahmen der Be-
gleituntersuchungen.

Abbildung 19: Verletzte Felchen aus dem Bodensee.

4.3.4 Verletzte Fische

An Kormoran beflogenen Gewäs-
sern bzw. Gewässerabschnitten 
werden regelmäßig verletzte Fische 
gefangen. Die Äsche in Abbildung 
18, die in der Donau im Rahmen 
der Begleituntersuchungen im Jahr 
2014 gefangen wurde, war so stark 
verletzt, dass sie sofort getötet 
werden musste. Deutlich häufiger 
werden jedoch Fische gefangen, 
die kleinere Wunden aufweisen, 
die später meist verpilzen und dann 
letztendlich zum Tod der Fische 
führen.

Abbildung 19 zeigt verletzte Fel-
chen aus dem Bodensee. 

Bei Kontrollen zum Fischaufstieg 
am neuen Umgehungsgerinne der 
Reinachmühle an der Rotach ober-
halb Ailingen wurde ab Anfang Mai 
2015 ein hoher Anteil Hasel in einer 
Reuse gefangen (schriftliche Mittei-
lung R. Haberbosch). Von diesen 
wiesen ca. 31 % Verletzungen durch 
Kormorane auf (Abb. 20). Einzelne 
stark verletzte Fische waren bereits 
in der Reuse verendet. Da bei Fisch-
bestandsuntersuchungen in der Ro-
tach im Winter 2014/15 und Frühjahr 
2015 keine Hasel nachgewiesen 
wurden, wird vermutet, dass die 
Hasel aus dem Bodensee-Obersee 
aufgestiegen waren, um dem Prä-
dationsdruck durch Kormorane am 
Bodensee zu entgehenen. 

Abbildung 20: Verletzte Hasel (links) und Bachforellen (rechts) aus der Rotach (Fotos: R. Haberbosch).
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5 Fazit und Ausblick

In Baden-Württemberg steigt der 
Brutbestand des Kormorans weiter 
an. Der Winterbestand ist wahr-
scheinlich unverändert hoch oder 
nimmt zu. Der Brutbestand wurde 
zwischen 2011 bis 2014 gemeinsam 
von Vertretern des Vogelschutzes 
und der Fischerei gezählt und die 
Daten in einem Bericht veröffentli-
cht. Diese gemeinsamen Zählungen 
haben zu einer hohen Akzeptanz 
der Zahlen auf beiden Seiten ge-
führt. Für den Winterbestand gibt es 
diese Zahlen nicht. Bei der letzten 
Zählung, die im Rahmen des EU-
Projekts CorMan im Januar 2013 
durchgeführt wurde, waren keine 
Vertreter der Fischerei involviert. 
Eine synchrone Zählaktion im Win-
ter gemeinsam durch Vertreter des 
Vogelschutzes und der Fischerei 
sollte daher dringend durchgeführt 
werden.

Um die Daten der offiziellen Zäh-
lungen zu ergänzen, hat die Fische-
reiforschungsstelle eine Datenbank 
eingerichtet, die neuerdings neben 
einer Online-Eingabemaske nun 
auch die Möglichkeit anbietet, mit 
einer App (KormoDat App) über das 
Smartphone oder Tablet Kormoran-
sichtungen melden zu können. 

Mit der Zunahme an Kormoranen 
in Baden-Württemberg nehmen 
parallel auch die Gefährdung von 
geschützten und seltenen Fisch-
arten, z.B. Äsche, Strömer und 
Nase, sowie der Einfluss auf die 
Berufsfischerei und Teichwirtschaft 
zu. Laut internationaler Roter Liste 
steigt der Bestand des Großen 
Kormorans auch international wei-
ter an (BirdLife International 2017). 
Ein europaweites Management ist 
derzeit nicht absehbar und für die 
nahe Zukunft unwahrscheinlich. Mit 
der Kormoran-Verordnung besteht 
in Baden-Württemberg jedoch die 
Möglichkeit, Kormorane im Winter 
außerhalb von Schutzgebieten zu 
vergrämen. Für Vergrämungsmaß-
nahmen in Schutzgebieten muss 
zuvor eine artenschutzrechtliche 
Ausnahme (Vogelschutzgebiet) 
bzw. naturschutzrechtliche Befrei-
ung (Naturschutzgebiet) vorliegen. 
Hierfür ist die höhere Naturschutz-

behörde im entsprechenden Re-
gierungspräsidium zuständig. In 
der Regel sind ausführliche Daten 
zum regelmäßigen Vorkommen von 
Kormoranen sowie zur Schädigung 
der Fische durch Kormorane ein-
zureichen und die Notwendigkeit 
einer Vergrämung zu begründen. 
Die Behörden prüfen entsprechend 
sorgfältig, so dass für eine Ent-
scheidung ein gewisser Zeitbedarf 
benötigt wird. Dieses Verfahren ist 
jedoch die einzige Möglichkeit, auch 
sensible Gewässerabschnitte bzw. 
Gewässer in Schutzgebieten vor in-
tensiver Prädation durch Kormorane 
zu schützen.
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Anhang 1 

A1-1 

Tabelle 1: Ausnahmen/Befreiungen in den Land- und Stadtkreisen der Regierungsbezirke mit 
Gewässern, Vergrämungszeiträumen, Befristungen sowie Einschränkungen und Bemerkungen. 
Regierungs-
bezirk 

Gewässer-
art 

Gewässer Begrenzung Zeit-
raum 

Befris-
tung 

Einschränkungen, Bemerkungen 

Freiburg Anlage Teichanlage 
in Ettenheim 

Gesamtbereich der 
Teichanlage 

Ganz-
jährig 

2020 In der Zeit von 15. April bis 31. Juli sollen vorrangig 
die Möglichkeiten der nicht letalen Vergrämung ge-
nutzt werden. Erforderliche Vergrämungsabschüsse 
in dieser Zeit dürfen nur von Jungvögeln und nicht 
geschlechtsreifen Nichtbrütern erfolgen. 

Freiburg Fließgewässer Wutach NSG "Wutachschlucht" und 
"Wutachflühen" 

16.8. - 
15.3. 

2016 Bis zu einem Abstand von 100 m von der Gewässer-
grenze, vom 16.1. bis 15.3. dürfen Kormorane an 
Schlafplätzen abgeschossen werden, um eine Tra-
dierung dieser Schlafplätze zu verhindern. Außer-
halb von Schlafplätzen dürfen Kormorane in dieser 
Zeit nur vergrämt werden, wenn mindestens 10 Tiere 
in der Gruppe angetroffen werden. 

Freiburg Fließgewässer Rhein Restrhein ab Unterwasser 
Stauwehr Märkt von Rhein-
km 174,0 bis Vollrhein 
unterhalb des Kulturwehrs 
Breisach bei Rhein-km 
225,3 (Möhlinmündung). 

16.8. - 
15.3. 

2019 Mindestabstand von Wasservogelansammlungen 
(>50 Ex.) von 200 m. Keine Vergrämung an offiziellen 
Terminen der Wasservogelzählung, im Bereich des 
NSG "Kapellengrien" (Rhein-km 183,4 bis Rhein-km 
185,8) nur bis zum 15.12. des Jahres. 

Freiburg Stehendes 
Gewässer 

Untersee Markelfinger Winkel, Markel-
finger See und Untersee 
östlich der Linie Fehrenhorn-
Reichenau/ Landesteg 
Ermatingen (Schweiz) sowie 
die Seeflächen innerhalb 
von Naturschutzgebieten am 
Gnadensee, Zellersee und 
übrigen Untersee sind von 
der Erlaubnis vollständig 
ausgenommen. Im Bereich 
des Gnadensees, Zeller 
Sees und übrigen Untersees 
sind Abschüsse erlaubt. Im 
markierten Bereich des 
Zellersees dürfen Vergrä-
mungsabschüsse nur vom 
Boot aus im Bereich der ge-
stellten Netze und Fisch-
reiser vorgenommen wer-
den. Im Bereich des Gna-
densees und übrigen Unter-
sees dürfen Vergrämungs-
abschüsse vom Boot oder 
vom Ufer aus (bis zu einem 
Abstand von 100 m von der 
Gewässergrenze) erfolgen. 
Am Rheinauslauf bei Öhnin-
gen-Stiegen ist zum Schutz 
der dortigen Äschenpopula-
tion auf den Laichbänken 
die Vergrämung vom 1.9. 
bis 15.4. erlaubt. 

1.9. - 
15.3. 

2020 300 m Mindestabstand von Wasservogelansamm-
lungen, an den offiziellen Terminen der Wasservogel-
zählung darf nicht vergrämt werden. In der Zeit vom 
1.8. - 30.8. sowie vom 16.3. - 30.4. dürfen zusätzlich 
Vergrämungsabschüsse von Jungvögeln und nicht 
geschlechtsreifen Nichtbrütern an den Netzen und 
Reisern erfolgen. Zu Naturschutzgebieten ist ein 
Abstand von mindestens 150 m einzuhalten. 

Karlsruhe Stehendes 
Gewässer 

Mittelgründs-
loch 

Mittelgründsloch sowie die 
beiden angrenzenden 
Laichgräben (ca. 2 ha) 

Bis 
15.3. 

2016 In einem Abstand von bis zu 100 m zur Uferlinie. 

Tübingen Fließgewässer Blau Blau im Bereich Arnegg 16.8. - 
15.3. 

2017 Innerhalb eines Abstands von max. 200 m vom Ufer, 
ausgenommen ist das NSG "Arnegger Ried" 
einschließlich des an das NSG angrenzenden 
Gewässerabschnitts, eine halbe Stunde vor 
Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang. 

Stuttgart Fließgewässer Jagst Ab Ilshofen-Hessenau bis 
Mündung in den Neckar 
(nicht in NSGs und 
Pufferzonen) 

1.09. - 
15.03. 

2016-
2022 

Max. 170 Abschüsse, jährliches Maximum bei 50 
Abschüssen 
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A2-1 

Anhang 2 

Tabelle 1: Anzahl der gemeldeten Vergrämungsabschüsse in den Land- und Stadtkrei-
sen. 

 Vergrämungs-
abschüsse 

davon an Keine 
Zuordnung 

möglich 
 Fließge-

wässern 
stehenden 
Gewässern 

teichwirtschaft-
lichen Anlagen 

RP Karlsruhe  
Calw 3 3    
Enzkreis 34 23 11   
Freudenstadt 19 13 6   
Stadtkreis Heidelberg 2 2    
Karlsruhe 95  95   
Neckar-Odenwald-Kreis 7 1 6   
Rastatt 5 5    
Rhein-Neckar-Kreis 26 1 25   
Stadtkreis Mannheim 10 10    
Stadtkreis Pforzheim 13 13    
Summe 214 71 143   

RP Stuttgart  
Esslingen 18 18    
Göppingen 9 5 4   
Heidenheim 10 9 1   
Heilbronn 65 55 10   
Hohenlohekreis 13 13    
Ludwigsburg  89 42 47   
Main-Tauber-Kreis 59 45 10 4  
Ostalbkreis 28 24   4 
Rems-Murr-Kreis 1 1    
Schwäbisch Hall 10 8 2   
Stadtkreis Stuttgart 16 16    
Summe 318 236 74 4 4 

RP Freiburg  
Breisgau-Hochschw.wald 19 11 8   
Emmendingen 31 5 26   
Konstanz 268 44 224   
Lörrach 67 67    
Ortenaukreis 263 86 128 49  
Rottweil 32 32    
Schwarzwald-Baar-Kreis 6 6    
Tuttlingen 2 2    
Waldshut 31 31    
Summe 719 284 386 49  

RP Tübingen  
Alb-Donau-Kreis 63 63    
Biberach 20 20    
Bodenseekreis 10 10    
Ravensburg 20 16 4   
Reutlingen 7 5 2   
Sigmaringen 55 55    
Tübingen 21 21    
Zollernalbkreis 1  1   
Stadtkreis Ulm 11 9 2   
Summe 208 199 9   

Summe Baden-
Württemberg 1459 790 612 53 4 

 


